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Lfd. Nr, lnh'alt: Seite:

1 €). Flurbereinigungsverfahren  VF 2538  Bad  Arolsen-Landau  -
Gewässerrenaturierung

Offentliche  Bekanntmachung,,EiriIadung  zur  Teilnehmer-
versammlung  mit  Neuwah1  des  Vorstandes  der  Teilnehmer-

gemeinschaft('

11.  Bekanntmachung  der  Sparkasse  Paderborn-DetmoId-Höxter

über  das  Aufgebot  der  Sparurkuride  Nr. 3570681472

29

31

12. Bekanntmachung  der  1. Änderung  des  Bebauungsplans  Nr. 4 32

,,Hoppenberg  lIl"-1.  Teil  im Stadtteil  Westheim  der  Stadt

Marsberg

hier:  - AufsteIlungsbeschluss  gem.  § 2 (1) BauGB
- VeröffentJichung  gem.  §§ 3 (2) und  4 (2) BauGE3 i.V.m.

§ !3  BauGB

- Beteiligung  der  Nachbarkommunen  gem,  § 2 (2) BauGB
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Stadt  M a r s b e r g

- Der  Bürgermeister  -

Amt für Pianung  und Liegenschaften
AZ:  61-28-0417

Marsberg,  den 23,02,2028

Bekanntmachunq

1.  Änderung  des  Bebauungsplans  Nr.  4,,Hoppenberg  lll"  -  1, Teii

im  Stadtteil  Westheim  der  Stadt  Marsberg

- AufsteJlungsbeschJussgem.§2(1)BauGB

- Veröffent1ichung  gem.  §§ 3 (2) und  4 (2) BauGB  i. V. m. § 13 BauGB
- Beteiligung  der  Nachbarkommunen  gem.  § 2 (2) BauGB

Der Rat der  Stadt  Marsberg  hat  in seiner  Sitzung  am 07.05.2020  fofgenden  Besch(uss  gefasst:

,,Am BebauungspIan  Nr. 4,,Hoppenberg  ///" im Stadtteij  Westheim
wird  eine 1. Änderung  durchgeführt."

Die Bauleitplanung findet  im vereinfachten  Verfahren  g.em, § 13 BauGB  statt. Auf die
Durchführung  einer  Umwe!tprüfung  und die Anfertigung  eines  U.mweltberichts  wird  demnach
verzichtet, Von einer  frühzeitigen  Betet1igung  der  Öffentlichkeit  gem,  § 3 (1') BauGB  sowie  d'er
Behörden  und sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange  gem.  § 4 (1) BauGB  wird  abgesehen.

Die o. g. Änderung  des  Elebauungsp)ans  beinhaltet  die  geringfügige  Erweiter.ung  der
Abgrenzung  des  Bebauungsplans  im  nordöstlichen  Bereich  mit  dem  Zie1 der
planungsrechtlichen  Bereitste1lung  eines  zusätzlichen  Baugrundstücks.

Der  P)anentwurf  d.er j. Änderung  des Bebauungsplans  Nr. 4,,Hoppenberg  lll"  -  1. Teil  wird samt
d,er Begründung  nebst  FFH-Verträg1ichkeitsstudie  gem. § 3 (2) BauGB  in der  Zeit  von

Freitaq,  den  06.03.2026  bis  Freitaq,  den  10.04.2026  einsch1ießlich

auf der Internetseite  https://www,marsberg.de  unter  der Rubrik  ; Unterpunkte  ,Bauen
und Wohnen",,,Bau(eitp(anunq",,,Bauleitpläne  im Verfahren"  veröffentlicht.

Die auszu1egenden  Unterlagen  liegen  des Weiteren  während  des o. g. Zeitraums  im Rathaus
Marsberg,  Lillers-Str,  8, 2. Obergeschoss,  Amt für P)anung  und Liegenschaften,  während  der
Dienststunden  öffentlich  aus.

Montag bis Freitag
Dienstag
Donnerstag

08.00 Uhr-12.30  Uhr
14.00 Uhr-16.00  Uhr
44.00 Uhr - 48.00 Uhr
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Der GeJtungsbereich der 'l, Änderung des Bebauungsplans  Nr. 4,,Hoppenberg  l1l" -  1. Teil  im
Stadtteil Westheim ist in  der  anliegenden  Übersichtskarte  im  Maßstab  I zu 2.500
gekennzeichnet.

Die ÖTfent1ichkeit kann  sich  in diesem  Zeitraum  über  die allgemeinen  Ziele  und  Zwecke  sowie

die wesentlich'en  Auswirkungen  der Planung  informieren.  Während  der  Aus(egungsjrist

können  Stellungnahmen  abgegeben  werden,  die elektronisch  übermittelt  werden  sollen.

Stellungnahmen per E-Mail  können  unter  bauleitplanunq@,marsberq.de  eingereicht
werden.

Bei Bedarf  können  diese  aber  auch  auf  eföem  alternativen  Weg  abgegeben  werden,  zum
Beispiel  schriftlich  an:

Stadt  Marsberg

Amt  für  Planung  und  Liegenschaften

Lil1ers-Str.  8

344'3'f  Marsberg

Fofgende.  Arten  umweltbezogener  Informationen  sind  verfügbar:

il
I

A1igemeine
' Auswirkungen

auf  
bestehenden
Schutzgüter

Begründunq
(02/2026,  Stadt  Marsberg)

Informationen  zur geplanten  Bebauung  sowie  zu den g,etroffe.nen
Festsetzungen  im Bebauungsplan  im Zusammenhang  mit der bestehenden
Umweltsituation  und Bewertung  der Umweltauswirkungen  des geplanten
Vorhabens.

2 Informationen FFH-Verträg1ic5keitsstudaie  fÜ_r das FFH-Gebiet,,DahIberq"  (DE-4419-302')
zum

Artenschutz
(02/2026 Höke LandschaTtsaFchattektur und Umwe(tp(anuÖg5 a

1nformationen  zur  Verträg)ic)tk.eit  des Vor'habens  mit dem FFH-Gebiet
,,Dah(berg'  (DE-44'f9-302).  

Hinweise:
Nicht  fr'iätgerecht  eingereichte  Stellungnahmen  können  bei  der  Beschlussfassung  Ciber den
Bebauungsplari  gem.§4a(6)BauGB  unberücksichtigt  b)eiben.  Ein  Antrag  nach
F§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung  ist unzulässig,  soweit  mit ihm Einwendungen  geltend  gemacht
werden,  die vom Antragsteller  im Rahmen  der Aus(ögung  nicht  oder  verspätet  ge(tend. gemaöht  vturden,
aber  hätten.ge]tend  gemacht  werden  kÖnnen,

Hingewiesen  wird  auf  die  Vorschriften  des  §§ 2Mund2j5BauGB.  Danach  ist  eine  .nach
§ 214 (1) Sap  '1 Nr. 1-3 BauGB  beachtliche  Verietzung  der  dort  bezeichneten  Verfahrens-  und
Formvorschriften  und  nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtfiche  Mängef de.s Abwägungsvorgangs
unbeacht)ich,  wenn  sie  nicht innerhalb  eines  Jahres  seit Bekanntmachung  der  Satzung  des
Be.bauungsplans  bzw. der FIächennutzungsplanänderung  schriftlich  gegenüber  der  Stadt  Marsberg  unter
Dai[egung  des d'ie Ver!etzung  begründeten  Sachverhaltes  geltend  gemacht  worden  sind.
Bezüglich der Änderung  des F)ächennutzungsp)ans  ist ergänzend  darauf  hinzuweisen,  dass eine
Vereinigung  im Sinne  des  § 4 (3) Satz 'l Nummer  2 des Umwe1t-RechtsbeheIfsgesetzes  in einem
Rechtsbehe)fsverfahren  nach  § 7 (2) des Umwelt-R'echtsbehelTsgesetzes  mit allen  Einwendungen
ausgeschlossen  ist, die sie im Rahmen  der Auslegungsfrist  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  geltend  gemacht
hat, aber hätte geftend  machen  können.

Die Verarbeitung  personenbezogener  Daten  erfolgt  auf der Grundlage  des § 3 BauGB  in Verbindung  mit
Art, 6 (1) Buchstabe  e) Datenschutz-Grundverordnung  (DS-GVO)  und des Datenschutzgesetzes  NRW
(DSG NRW).  Die im BauleitpIanverfahren  übermittelten  Daten  und Informationen  werden  zum Zweck  der
Durchführung  des Verfahrens  und Wahrung  der Beteitigtenrechte  verweridet  und dauerhaft  gespeichert.
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Bekanntmachunqsanordnung

Der AusJegungsbesch)uss  zur Veröffentlichung  der 1. Änderung  des Bebauungsplans  Nr. 4
,,Hoppenberg  lll" - 1.  Teil im Stadttei1 Westheim  wird hiermit  gem.  §§ 3 (2) Satz  1 BauGB
öffentlicFt  bekannt  gemacht.

Die ortsübliche  Bekanntmachung  des Beschlusses  sowie  Ort und Dauer  der  Veröffent!ichung
des Entwurfs  der 5. Anderung  des Bebauungsplans  Nr. 4,,Hoppenberg  HI" -  1. Teil im StadtteiJ
Westheim  mit der  Begründung  nebst  FFH-VerträgIichkeitsstudie  wird  hiermit  angeordnet.

Marsberg,  den 23.02.2026
Der  Bürgerm
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- a ST  ADT  M ARSBERG
Stadtteil  Westheim

1. Ändertmg

des  Bebauungsplans  Nr. 4
"Hoppenberg  llI"  - 1. Teil

(...... nl IGHeolptupnegnsbbeerrgeiiciih ffie,s TBeeilbauungsplans Nr. 4
Ffflfflffl fflfflI Geltungsbereich der 1. Anderung

' M. 1: 2.500
J
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